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1. AUFGABENSTELLUNG 

Die Firma iC consulenten ZT GesmbH wurde von der Marktgemeinde Atzenbrugg 
beauftragt für die Errichtung eines Kindergartens in 3452 Atzenbrugg, die 

bauphysikalische Planung zu übernehmen.  

 

Das vorliegende Dokument umfasst die bauphysikalische Einreichplanung. 

2. PROJEKTBESCHREIBUNG 

Der Kindergarten ist in der Marktgemeinde Atzenbrugg im Bezirk Tulln in 

Niederösterreich geplant. Die architektonische Planung wird von Architektin DI Elisabeth 

Schuh ZT GmbH (Gauderndorf 8, 3730 Eggenburg) durchgeführt. 

 

  

Abbildung 1: Lageplan (Quelle: https://maps.google.at) 

 

Der geplante Kindergarten besteht aus einem nicht unterkellerten Erdgeschoß. Es sind 

die Errichtung von drei Gruppenräumen, einem Bewegungsraum und 
Multifunktionsraum geplant. 

 

Das Gebäude soll in Holzmassivbauweise in hochgedämmter Bauweise ausgeführt 

werden. Die Außenwände sind mit hinterlüfteten Fassaden geplant, die Flachdächer 

sollen als Warmdächer auf Holzmassivdecke ausgeführt werden. Der erdberührte 

Fußboden wird als Stahlbetonplatte mit tlw. außenliegender Wärmedämmung 

ausgeführt. Die Fenster sind mit dreifach Wärmeschutz-Isolierverglasungen geplant.  

 

Die Wärmebereitstellung für Raumheizung und Warmwasser erfolgt mittels 

Wärmepumpe. Die Wärmeabgabe ist mittels Fußbodenheizung geplant. 
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3. GRUNDLAGEN 

3.1. VERWENDETE NORMEN 

• Niederösterreichische Bauordnung 2014 (LGbl. für Niederösterreich Nr. 

1/2015, [CELEX-Nr.: 31992L0042, 31993L0068, 32009L0028, 32009L0125, 

32009L0142, 32010L0031, 32012L0027]), in der derzeit gültigen Fassung 

• Niederösterreichische Bautechnikverordnung 2014 (4. Verordnung: 

Niederösterreichische Bautechnikverordnung [CELEX-Nr.: 31982L0085, 

31992L0042, 31993L0068, 31999L0032, 32009L0142, 32010L0031, 

32012L0027,32015L2193]) in der aktuellen Fassung (am 10.6. ist das LGBl 

36/2021 mit den NÖ OIB Richtlinien ausgegeben worden) 

• Österreichisches Institut für Bautechnik: OIB – Richtlinie 5 „Schallschutz“ 
Ausgabe April 2011 in der Fassung der niederösterreichischen Bauordnung  

• Österreichisches Institut für Bautechnik: OIB – Richtlinie 6 

„Energieeinsparung und Wärmeschutz“ Ausgabe April 2015 in der Fassung 

der niederösterreichischen Bauordnung 

• Österreichisches Institut für Bautechnik: OIB – Richtlinie 6 

„Energieeinsparung und Wärmeschutz“ Ausgabe April 2019  
• Österreichisches Institut für Bautechnik: OIB – Richtlinie 6 „Leitfaden 

Energietechnisches Verhalten von Gebäuden“ Ausgabe April 2019 

• Österreichisches Institut für Bautechnik: Erläuternde Bemerkungen zu OIB-

Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ und zum OIB-Leitfaden 

„Energietechnisches Verhalten von Gebäuden“; Ausgabe April 2019 

• ÖNORM B 8110-2; „Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: 

Wasserdampfdiffusion, -konvektion und Kondensationsschutz“; Ausgabe 
Januar 2020 

• ÖNORM B 8110-3; „Wärmeschutz im Hochbau - Teil 3: Ermittlung der 

operativen Temperatur im Sommerfall (Vermeidung sommerlicher 

Überwärmung)“; Ausgabe September 2018 

• ÖNORM B 8110-5; „Wärmeschutz im Hochbau - Teil 5: Klimamodell und 

Nutzungsprofile“; Ausgabe März 2019 

• ÖNORM B 8110-6-1; „Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6-1: Grundlagen und 

Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf“; Ausgabe Januar 
2019 

• ÖNORM B 8110-6-2; „Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6-2: Grundlagen und 

Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf - 

Validierungsbeispiele für den Heizwärme- und Kühlbedarf“; Ausgabe 
November 2019 

• ÖNORM B 8115-1; „Schallschutz und Raumakustik im Hochbau Teil 1: 
Begriffe und Einheiten“; Ausgabe Juni 2011 

• ÖNORM B 8115-2; „Schallschutz und Raumakustik im Hochbau Teil 2: 
Anforderungen an den Schallschutz“; Ausgabe Dezember 2006 
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• ÖNORM B 8115-3; „Schallschutz und Raumakustik im Hochbau Teil 3: 
Raumakustik“; Ausgabe November 2005 

• ÖNORM B 8115-4; „Schallschutz und Raumakustik im Hochbau Teil 4: 
Maßnahmen zur Erfüllung der schalltechnischen Anforderungen“; Ausgabe 
September 2003 

• ÖNORM H 5050; „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 

Berechnung des Gesamtenergieeffizienzfaktors“; Ausgabe Januar 2019 

• ÖNORM H 5056; „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 

Heiztechnikenergiebedarf“; Ausgabe Januar 2019 

• ÖNORM H 5057; „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 

Raumlufttechnikenergiebedarf für Wohn- und Nichtwohngebäude“; 
Ausgabe Januar 2019 

• ÖNORM H 5058; „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 

Kühltechnikenergiebedarf“; Ausgabe Januar 2019 

• ÖNORM H 5059; „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 

Beleuchtungsenergiebedarf (Nationale Ergänzung zu ÖNORM EN 15193)“; 
Ausgabe Januar 2019 

• ÖNORM EN 15193; „Energetische Bewertung von Gebäuden - Energetische 

Anforderungen an die Beleuchtung – Teil 1: Spezifikationen, Modul M9“; 
Ausgabe Oktober 2017 

3.2. WEITERE UNTERLAGEN 

• Einreichplanung, Architektin DI Elisabeth Schuh ZT GmbH (Stand: Mai 2021) 

• Haustechnische Angaben, ITGA Ingenieurbüro Brunner GmbH (Stand Mai 

2021) 
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3.3. BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN 

3.3.1. Thermische Anforderungen an die Gebäudeenergieeffizienz entsprechend NÖ 
Bautechnikverordnung 

 Nutzungskategorien 

Die Anforderungen für Neubauten, und Bestandsobjekte an die Energieeffizienz werden 

in Abhängigkeit des Gebäudetyps und folgender Gebäudekategorien definiert. 

 

Wohngebäude (auch mit anderweitiger Nutzung < 250m² NGFL): 

• Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten 

• Wohngebäude mit drei bis neun Nutzungseinheiten 

• Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten 

Nichtwohngebäude: 

• Bürogebäude 

• Bildungseinrichtungen 

• Krankenhäuser 

• Heime 

• Beherbergungsbetriebe 

• Gaststätten 

• Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude 

• Sportstätten 

• Verkaufsstätten 

Sonstige Arten Energie verbrauchender Gebäude (SKG): 

• Sonstige konditionierte Gebäude 

 

Ausnahmen: 

• religiöse Gebäude 

• unkonditionierte oder nur frostfrei (≤5°C) Gebäude 

• geringfügig genutzte Wohnobjekte, Sommerhäuser (max. Nutzung von 

November bis März ≤31Tage) 
• prov. Gebäude (Nutzung <2Jahre) 

• Gebäude für Betriebsanlagen sowie landwirtschaftliche Nutzgebäude, die 

überwiegend durch interne Lasten konditioniert werden 

• kleine Wohnobjekte (weniger als 50m² Nutzfläche), für diese sind nur die 

Bauteilanforderungen einzuhalten 
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 Anforderung an Energiekennzahlen bei Neubau von Nicht-Wohngebäuden 

Im Sinne des §44 Abs (5) sind Neubauten von konditionierten Gebäuden ab dem 
1. Jänner 2021 (Antragstellung) als Niedrigstenergiegebäude auszuführen. 

Dementsprechend sind die entsprechenden Anforderungen nach OiB Richtlinie 6 

Ausgabe 2019 zugrunde zu legen. 

 

Anforderungen nach OIB RL – 6: Kap. 4.3.2: Nicht-Wohngebäude 

 

Für die Nachweisführung der Einhaltung der Anforderungen über den Endenergiebedarf 

gelten folgende Höchstwerte: 

 

 

Tabelle 1: Anforderungen über den Endenergiebedarf lt. OIB RL 6 

 

Für die Nachweisführung der Einhaltung der Anforderungen über den 

Gesamtenergieeffizienz-Faktor gelten folgende Höchstwerte: 

 

 

Tabelle 2: Anforderungen über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor lt. OIB RL 6 

 

 

 Anforderungen an den erneuerbaren Anteil nach OIB RL 6 – Kap. 5.2 

Energie aus erneuerbaren Quellen umfasst Energie aus Wind, Sonne, aerothermische, 

geothermische, hydrothermische Energie, Wasserkraft, Biomasse, erneuerbares Gas 

(z.B. (Deponiegas, Klärgas, Biogas, gasförmige Biobrennstoffe, Grüngas, Synthesegas aus 
erneuerbarem Überschussstrom) Abwärme, Ablauge, Klärschlamm und Tiermehl. 

 

Wird Energie aus hocheffizienten alternativen Systemen gemäß Punkt 5.1.2 eingesetzt, 

gilt diese zumindest im erforderlichen Maß als Energie aus erneuerbaren Quellen. 

 

Die Anforderung des Mindestmaßes von Energie aus erneuerbaren Quellen bei Neubau 

und größerer Renovierung eines Wohngebäudes (WG) oder Nicht-Wohngebäudes 

(NWG) wird erfüllt, wenn mindestens einer der folgenden Punkte aus a), b) oder c) zur 

Anwendung kommt: 
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a) Der nicht erneuerbare Primärenergiebedarf exklusive Haushaltstrombedarf bzw. 
Betriebsstrombedarf erfüllt im Falle eines Neubaus bzw. im Falle einer größeren 

Renovierung die entsprechende Anforderung des Nationalen Plans an das 

Niedrigstenergiegebäude ab 1.1.2021 (OIB-Dokument zur Definition des 

Niedrigstenergiegebäudes und zur Festlegung von Zwischenzielen in einem 

nationalen Plan gemäß Artikel 9 (3) zu 2010/31/EU vom 20.Februar 2018. 

b) Nutzung erneuerbarer Quellen außerhalb der Systemgrenzen „Gebäude“ (bei 
Erfüllung einer dieser Punkte werden gleichzeitig auch die Anforderungen 

gemäß 5.1.1 und 5.1.2 erfüllt): 

Es ist der erforderliche Wärmebedarf für Raumheizung und Warmwasser 

mindestens zu 80 % durch  

• Dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von Energie aus 

erneuerbaren Quellen (Biomasse, erneuerbares Gas) 

• Kraft-Wärme-Kopplung, 

• Fern-/Nahwärme oder -kälte, insbesondere, wenn sie ganz oder teilweise 

auf Energie aus erneuerbaren Quellen beruht (Fern-/Nahwärme aus einem 

Heizwerk auf Basis erneuerbarer Energieträger, Fernwärme aus 
hocheffizienter KWK und/oder Abwärme), 

• Wärmepumpen 

 

unter Einhaltung der Anforderungen an den hierfür geltenden zulässigen 

Heizenergiebedarf zu decken. 

 

c) Nutzung erneuerbarer Quellen durch Erwirtschaftung von Erträgen am Standort 

oder in der Nähe: 

• Es sind durch aktive Maßnahmen, wie beispielsweise durch Solarthermie, 

Netto-Endenergieerträge am Standort oder in der Nähe von mindestens 20 

% des Endenergiebedarfes für Warmwasser ohne diese aktiven 

Maßnahmen zu erwirtschaften; Es sind durch aktive Maßnahmen, wie 

durch Photovoltaik, Netto-Endenergieerträge am Standort oder in der Nähe 

von mindestens 20% des Endenergiebedarfes für Haushaltsstrom bzw. 

Betriebsstrom ohne diese aktiven Maßnahmen zu erwirtschaften; 

• Es sind durch aktive Maßnahmen, wie beispielsweise durch 
Wärmerückgewinnung, Netto-Endenergieerträge am Standort oder in der 

Nähe von mindestens 20 % des Endenergiebedarfes ohne diese aktiven 

Maßnahmen zu erwirtschaften; 

• Verringerung des maximal zulässigen Endenergiebedarfes EEBZul um mind. 

5% bzw. des maximal zulässigen Gesamtenergieeffizienz-Faktors fGEE 

gemäß Punkt 4.3 um mindestens 5%-Punkte durch 

▪ Beliebige Maßnahmen zur Effizienzsteigerung oder 

▪ Allenfalls Kombination von Solarthermie oder Photovoltaik oder 

Wärmerückgewinnung. 
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 Thermische Anforderungen an Bauteile entsprechend NÖ Bautechnikverordnung 

Unbeschadet der Anforderungen an die Gebäudeenergieeffizienz (Heizwärmebedarf 

usw.) müssen bei konditionierten Räumen folgende Grenzwerte für den 

Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Bauteilen eingehalten werden. 
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Bauteil  U-Wert 
[W/m²K] 

WÄNDE gegen Außenluft (1) 

WÄNDE gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume (1) 

0,35 

WÄNDE (Trennwände) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten oder zu 

konditionierten Treppenhäusern 

1,30 

WÄNDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile 

(ausgenommen Dachräume), sowie gegen Garagen (1) 

0,60 

WÄNDE gegen andere Bauwerke an Nachbargrundstücks- bzw. 

Bauplatzgrenzen (1) 

0,5 

WÄNDE erdberührt (1) 0,40 

TRANSPARENTE BAUTEILE (sonstige vertikale) gegen unbeheizte 

Gebäudeteile (4) 

2,50 

FENSTER, FENSTERTÜREN, VERGLASTE TÜREN in Wohngebäuden gegen 

Außenluft (bezogen auf Prüfnormmaß) (2,3) 

1,40 

FENSTER, FENSTERTÜREN, VERGLASTE TÜREN in Nichtwohngebäuden 

gegen Außenluft (bezogen auf Prüfnormmaß) (2,3) 

1,70 

Sonstige TRANSPARENTE BAUTEILE vertikal gegen Außenluft (4) 1,70 

DACHFLÄCHENFENSTER gegen Außenluft (5,6) 1,70 

TÜREN unverglast gegen Außenluft (bezogen auf Prüfnormmaß) (7) 1,70 

TÜREN unverglast gegen unbeheizte Gebäudeteile (bezogen auf 

Prüfnormmaß) (7) 

2,50 

TORE Rolltore, Sektionaltore u.dgl. gegen Außenluft (3,8) 2,50 

Sonstige TRANSPARENTE BAUTEILE horizontal oder in Schrägen gegen 

Außenluft (4,5) 

2,00 

DECKEN gegen Außenluft, gegen Dachräume (durchlüftet oder 

ungedämmt) und über Durchfahrten sowie DACHSCHRÄGEN gegen 

Außenluft (1) 

0,20 

DECKEN über Außenluft (Durchfahrt, Parkdecks, Erker) (1) 0,20 

DECKEN gegen unbeheizte Gebäudeteile (1) 0,40 

DECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten (1) 0,90 

DECKEN gegen Garagen (1) 0,30 

BÖDEN erdberührt (1) 0,40 

WÄNDE, INNENTÜREN und DECKEN innerhalb von Wohn- und 
Betriebseinheiten 

- 

(1) für Wände, Decken und Böden kleinflächig gegen Außenluft, Erdreich und unbeheizten 
Gebäudeteilen darf für 2% der jeweiligen Fläche der U-Wert bis zum Doppelten des 
Anforderungswertes betragen, sofern Punkt 4.8 eingehalten wird. 

(2) Prüfnormmaß Fenster 1,23 x 1,48m; Prüfnormmaß Fenstertüren 1,48 x 2,18m 
(3) Insbesondere aus funktionalen Gründen (z.B. Schnelllauftore, automatische 

Glasschiebeeingangstüren, Karusseltüren) darf in begründeten Fällen dieser Wert überschritten 
werden. 
(4) Für großflächige, verglaste Fassadenkonstruktionen sind die Abmessungen zur Ermittlung des U-

Wertes durch die Symmetrieebenen zu begrenzen 
(5) Die definierte Anforderung bezieht sich auf die senkrechte Einbausituation, eine Umrechnung auf 
den tatsächlichen Einbauwinkel in Bezug auf die Anforderungserfüllung des U-Wertes muss nicht 

vorgenommen werden 
(6) Prüfnormmaß Dachflächenfenster 1,23 x 1,48m 

(7) Prüfnormmaß Türen 1,23 x 2,18m 
(8) Prüfnormmaß Tore 2,00 x 2,18m 

 

Tabelle 3: thermische Anforderungen entsprechend NÖ Bautechnikverordnung resp. OIB RL6 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 9 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 

3.3.2. Schalltechnische Anforderungen der NÖ Bautechnikverordnung und OIB RL5  

 Schalltechnische Anforderungen an Außenbauteile 

Die NÖ Bautechnikverordnung verweist bzgl. der schalltechnischen Anforderungen 

vollinhaltlich auf die OIB-RL5. Entsprechend der OIB-RL5 sind die schalltechnischen 

Anforderungen an die Außenbauteile dem maßgeblichen Außenlärmpegel anzupassen. 

 

In den Umgebungslärmkarten des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus 

(www.laerminfo.at) wird für den Bereich des gegenständlichen Grundstückes kein 

maßgeblicher Außenlärmpegel angegeben. Gemäß ÖNORM B8115-2, Tabelle 1 kann für 

den gegenständlichen Fall die Kategorie „Kerngebiet (Büros, Geschäfte, Handel und 
Verwaltung ohne Schallemission sowie Wohnungen), Gebiet für Betriebe ohne  

Schallemission“ herangezogen werden, für die ein LA,eq,24h von ≤60dB und ein LA,eq,Nacht 
von ≤50dB angegeben werden. 

 

 

Beim vorliegenden Bauvorhaben sind damit folgende schalltechnische Anforderungen 

für Aufenthaltsräume einzuhalten: 

 

Außenbauteile gesamt R’res,w 38 dB 

Opake Außenbauteile Rw 43 dB 

Fenster und 

Außentüren 

Rw 

Rw+Ctr 

33 dB 

28 dB 

Gebäudetrennwände an Nachbargrundstücks- bzw. 

Bauplatzgrenzen je Wand 
R’w 48 dB 

Decken und Wände gegen Durchfahrten und Garagen R’w 60 dB 

Tabelle 4: Zusammenfassung der mindesterforderlichen Schalldämmung 

 

 

Das bewertete Schalldämmmaß für die gesamte Wandkonstruktion ist gemäß ÖNORM B 

8115-4 zu ermitteln oder ein Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle oder ein 
Gutachten der MA 39 – VFA oder der Versuchsanstalt für Wärme- und Schalltechnik am 

TGM nachzuweisen. 

 

 

  

http://www.laerminfo.at/
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 Schalltechnische Anforderungen im Gebäude 

Entsprechend den Anforderungen der OIB-RL5 auf die in der NÖ Bautechnikverordnung 
verwiesen wird, sind im Gebäude bez. Luftschallschutz und Trittschall folgende Werte 

einzuhalten. 

 

zu aus 

DnT,w 

ohne 

Verbindung 

durch eine 

Türe bzw. 

Fenster dgl. 

DnT,w 

mit 

Verbindung 

durch eine 

Türe bzw. 

Fenster dgl. 

1 Aufenthaltsräumen Aufenthaltsräumen 

anderer Nutzungseinheiten 
55 50 

allgemein zugänglichen 

Bereichen (z.B. 

Treppenhäuser, Gängen, 

Kellerräume, 
Gemeinschaftsräume) 

55 50 

Nebenräumen anderer 

Nutzungseinheiten 
55 50 

2 Hotel-, Klassen-, 

Krankenzimmer, 

Gruppenräumen in 

Kindergärten sowie 

Wohnräumen in 

Heimen 

Räumen gleicher Kategorie 55 50 

allgemein zugänglichen 
Bereichen (z.B. 

Treppenhäuser, Gängen, 

Kellerräume, 

Gemeinschaftsräume) 

55 38 

Nebenräumen 50 35 

3 Nebenräumen Aufenthaltsräumen 

anderer Nutzungseinheiten 
50 35 

allgemein zugänglichen 

Bereichen (z.B. 

Treppenhäuser, Gängen, 

Kellerräume, 

Gemeinschaftsräume) 

50 35 

Nebenräumen anderer 

Nutzungseinheiten 
50 35 

Sofern keine organisatorischen Maßnahmen gemäß Punkt 2.9 zur Anwendung kommen, sind als andere 

Nutzungseinheiten bei Schulen die einzelnen Klassenzimmer, bei Kindergärten einzelne Gruppenräume, 

bei Krankenhäusern einzelne Krankenzimmer, bei Hotels einzelne Hotelzimmer, bei Heimen einzelne 

Heimzimmer, bei Verwaltungs- und Bürogebäude aber die fremdgenutzten Betriebseinheiten zu sehen. 

Bei Gebäuden mit gemischter Nutzung sind die Anforderungen entsprechend der speziellen Raumnutzung 

anzuwenden. 

Tabelle 5: Zusammenfassung der mindesterforderlichen Luftschalldämmung im Gebäude 
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zwischen Aufenthaltsräumen 

und Räumen anderer 

Nutzungseinheiten 

Trittschall (bewerteter 

Standardtrittschallpegel): 
L‘nT,w≤ 48dB 

zwischen Aufenthaltsräumen 

und allgemein zugänglichen 
Bereichen (z.B. Stiegenhaus) 

Trittschall (bewerteter 

Standardtrittschallpegel): 
L‘nT,w≤ 50dB 

zwischen Aufenthaltsräumen 
und nutzbaren Dachböden, 

Terrassen, Dachgärten, Balkone 

und Loggien anderer 

Nutzeinheiten 

Trittschall (bewerteter 

Standardtrittschallpegel): 
L‘nT,w≤ 53 dB 

zwischen Aufenthaltsräumen 

und Balkonen 

Trittschall (bewerteter 

Standardtrittschallpegel): 
L‘nT,w≤ 55 dB 

Tabelle 6: Zusammenfassung der mindesterforderlichen Trittschalldämmung im Gebäude ohne 
Betriebsstätten 

Für Scheidewände sind keine Grenzwerte von Bauordnung und auch keine Empfehlung 

der einschlägigen ÖNORMEN vorgesehen. 

 Schalltechnische Anforderungen an die Haustechnik 

Haustechnische Anlagen dürfen in anderen Nutzungseinheiten einen LAFmax,nT=25dB (für 

gleichbleibende Geräusche) sowie 30dB (für kurzzeitige Geräusche, z.B. WC-Spülung) 

nicht überschreiten. Zu Nebenräumen sind um 5dB höhere Anlagenpegel zulässig. 

 

Sofern eine mechanische Lüftungsanlage in der eigenen Nutzungseinheit vorhanden ist, 

dürfen für Aufenthaltsräume mit dem Schutzziel Schlaf (z.B. Aufenthaltsräume in 

Wohnungen, ausgenommen Küchen) die Geräusche dieser Anlage, bezogen auf die 

lufthygienisch mindesterforderliche Betriebsart, einen äquivalenten 
Anlagengeräuschpegel LAeq,nT von 25 dB, für Aufenthaltsräume mit dem Schutzziel 

Konzentration (z.B. Klassenräume) von 30 dB nicht überschreiten. 

 

 Raumakustik - Anforderungen zur Lärmminderung  

Für Räume, an die zum Schutze der Nutzer Anforderungen an die Lärmminderung 

gestellt werden (z.B. Arbeitsräume, Werkräume und Gänge in Schulen, Kindergarten-

räume, Pausenräume, Speiseräume, Turnsäle, Schwimm- und Sporthallen), ist folgende 

Mindestanforderung für die Lärmminderung einzuhalten: 

 

• Der mittlere Schallabsorptionsgrad der Begrenzungsflächen (leerer Raum, 

Planungswert) hat in den Oktavbändern von 250 Hz bis 4000 Hz mindestens αm,B 

= 0,20, für die Oktavbandmittenfrequenzen von 500, 1.000 und 2.000 Hz nach 

Möglichkeit αm,B = 0,25 zu betragen. 

• Die Ermittlung des mittleren Schallabsorptionsgrades αm,B hat nach dem Stand 

der Technik zu erfolgen. 

 

Eine Abweichung von den Anforderungen gemäß Punkt 3.3.1 ist zulässig, wenn aus 
nachvollziehbaren betriebstechnischen oder anderen technischen Gründen (z.B. 

Hygiene) die Anordnung von absorbierenden Oberflächen nicht im erforderlichen 

Ausmaß möglich ist.  
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4. NUTZUNGSKATEGORIEN 

Der geplante Neubau weist eine Nutzfläche weit größer 50m² auf und muss damit den 
Anforderungen der OIB Richtlinie 6 zur Gebäudeenergieeffizienz entsprechen. 

 

Die Zuordnung zu einer der unter 3.3.1.1 angeführten Gebäudekategorien erfolgt  

anhand der überwiegenden Nutzung, sofern andere Nutzungen jeweils 250 m² Netto- 

Grundfläche nicht überschreiten. Wenn für eine Nutzung 250 m² Netto-Grundfläche  

überschritten werden, ist wie folgt vorzugehen: 

 

Es ist entweder eine Teilung des Gebäudes und eine Zuordnung der einzelnen  

Gebäudeteile zu den unter 3.3.1.1 angeführten Gebäudekategorien durchzuführen, oder  

das gesamte Gebäude ist für die verschiedenen Kategorien mehrmals zu berechnen. In  
beiden Fällen erfolgt die Überprüfung der Anforderung in Abhängigkeit von der  

Gebäudekategorie getrennt. 

 

Die konditionierten Bereiche des Objektes sind als Kindergarten geplant. Eine Zonierung 

ist somit nicht erforderlich. 
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5. FLÄCHENERMITTLUNG 

 

beheizte Bruttogeschoßfläche, Bruttovolumen  
Ebene Bereich Fläche Höhe Volumen 

    [m²] [m] [m³] 

EG   664,86 4,08 2712,63 

EG Bewegungsräume 164,50 5,08 835,66 

          

  Summe BGF 829,36     

  Summe BGV     3548,29 

 

Ebene Bereich Bauteil Länge Höhe Anzahl Fläche Orientierung 

      [m] [m] [1] [m²]   

EG Erdberührter Fußboden 1.1.1 829,36 1,00 1 829,36 H 

                

EG Außenwand 6.2 13,95 4,08 1 33,18 NNW/339° 

EG Fenster 7.1 11,87 2,00 1 23,74 NNW/339° 

EG Außenwand Windfang 6.2.1 2,70 4,08 1 2,92 WSW/249° 

EG Verglasung Windfang 7.1.1 2,70 3,00 1 8,10 WSW/249° 

EG Außenwand Windfang 6.2.1 10,90 4,08 1 11,77 NNW/336° 

EG Verglasung Windfang 7.1.1 10,90 3,00 1 32,70 NNW/336° 

EG Außenwand 6.2 16,65 5,08 1 54,16 NNW/339° 

EG Fenster 7.1 11,70 2,60 1 30,42 NNW/339° 

EG Außenwand 6.2 9,48 5,08 1 48,16 ONO/66° 

EG Außenwand Foyer 6.2.1 3,68 4,08 1 3,97 ONO/66° 

EG Verglasung Foyer 7.1.1 3,68 3,00 1 11,04 ONO/66° 

EG Außenwand Foyer 6.2.1 2,55 4,08 1 2,75 SSO/156° 

EG Verglasung Foyer 7.1.1 2,55 3,00 1 7,65 SSO/156° 

EG Außenwand 6.2 9,38 4,08 1 32,52 ONO/66° 

EG Fenster 7.1 0,65 1,40 1 0,91 ONO/66° 

EG Fenster 7.1 2,20 2,20 1 4,84 ONO/66° 

EG Außenwand 6.2 22,00 4,08 1 48,81 SSO/156° 

EG Fenster 7.1 13,65 3,00 1 40,95 SSO/156° 

EG Außenwand 6.2 9,60 4,08 1 33,42 WSW/246° 

EG Fenster 7.1 0,65 1,40 1 0,91 WSW/246° 

EG Fenster 7.1 2,20 2,20 1 4,84 WSW/246° 

EG Außenwand Foyer 6.2.1 3,48 4,08 1 3,76 SSO/156° 

EG Verglasung Foyer 7.1.1 3,48 3,00 1 10,44 SSO/156° 

EG Außenwand 6.2 9,60 4,08 1 33,42 ONO/69° 

EG Fenster 7.1 0,65 1,40 1 0,91 ONO/69° 

EG Fenster 7.1 2,20 2,20 1 4,84 ONO/69° 

EG Außenwand 6.2 11,08 4,08 1 24,27 SSO/159° 

EG Fenster 7.1 6,98 3,00 1 20,94 SSO/159° 

EG Außenwand 6.2 9,40 4,08 1 28,23 WSW/249° 

EG Fenster 7.1 3,38 3,00 1 10,13 WSW/249° 

EG Außenwand Foyer 6.2.1 4,80 4,08 1 5,18 WSW/249° 

EG Verglasung Foyer 7.1.1 4,80 3,00 1 14,40 WSW/249° 

EG Außenwand 6.2 3,20 4,08 1 7,12 SSO/159° 

EG Fenster 7.1 1,98 3,00 1 5,94 SSO/159° 

EG 

Außenwand zu 

Geräteraum 6.2 6,14 4,08 1 25,05 WSW/249° 
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EG 

Außenwand Überhöhung 

Bewegungsräume 6.2 9,68 1,00 1 9,68 WSW/249° 

EG 

Außenwand Überhöhung 

Bewegungsräume 6.2 17,28 1,00 1 17,28 SSO/159° 

                

EG Dach 4.4 829,36 1,00 1 792,17 H 

EG Oberlicht 7.2 13,05 2,85 1 37,19 H 

                

 Σ Gebäudehülle Nutzungskategorie Neubau     2318,06  
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6. AUFBAUTENÜBERSICHT 
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7. THERMISCHE NACHWEISE 

7.1. BAUTEILNACHWEISE 

Nachfolgend werden für die maßgeblichen Bauteile die U-Wert Nachweise angeführt. 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 24 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 25 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 26 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 27 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 28 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 29 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 30 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 31 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 32 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 33 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 34 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 35 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 36 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 

 



iC consulenten 

09.06.2021 

Revision: 0 Seite 37 

Neubau eines Kindergartens Wiener Straße, 3452 Atzenbrugg 
Bauphysikalische Bearbeitung - Einreichung 

7.2. GEBÄUDEENERGIEEFFIZIENZ 

7.2.1. Energieausweis 
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7.2.2. Gebäudeenergieeffizienzkriterien 

Der Heizwärmebedarf wird lt. Energieausweis, siehe Kap. 7.2.1 mit 
 

  HWBref,RK = 51,0 kWh/m²a  ausgewiesen 

 

und unterschreitet damit die derzeit gültigen Anforderungen an Neubauten mit 

HWBmax,Ref,RK = 16*(1+3,0/lc) = 67,5 kWh/m²a. 

 

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor wird lt. Energieausweis mit 

 

  f GEE = 0,61  ausgewiesen. 

 
und unterschreitet damit die derzeit gültigen Anforderungen an Neubauten mit fGEE ≤ 

0,75. 
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7.3. SOMMERLICHER WÄRMESCHUTZ 

7.3.1. Allgemeines 

Für Nicht-Wohngebäude (NWG) ist entweder die sommerliche Überwärmung zu 

vermeiden, wobei die tatsächlichen inneren Lasten zu berücksichtigen sind, oder es ist 

bei Neubauten ein max. außeninduzierter Kühlbedarf von 1,0 kWh/m³a einzuhalten. 

 

Für folgende Zonen ist demnach ein rechnerischer Nachweis zu führen: 

 

Nutzungszone 
KB*RK 

[kWh/m³a] 

KB*  

Anforderung lt. OIB-RL 6 

≤ 1 kWh/m³a 

Kindergarten 0,8 erfüllt 

Tabelle 7: Erforderliche Nachweisführung des außeninduzierten Kühlbedarfs 

7.3.2. Fassadenanforderungen 

Für die transparenten Außenbauteile wurden folgende Kenndaten für die Nachweisführung 
als Mindestwerte definiert: 

 

Bauteil 
g-Wert 

Verglasung 
Orientierung gtot-Wert Verschattungsmaßnahmen 

7.1 Außenfenster 

und Fenstertüren 
0,50 

alle 0,07 

außenliegender 

Sonnenschutz 

(Erforderliche Bereiche 

siehe Abbildung 2) 

alle 0,50 
kein Sonnenschutz, 

siehe Abbildung 2 

7.1.1 Fenster Foyer/ 

Windfang 
0,25 alle 0,25 

kein außenliegender 

Sonnenschutz, 

Sonnenschutzglas 

7.2 Außenfenster 

Oberlichte 
0,20 H 0,20 

kein außenliegender 

Sonnenschutz, 

Bedruckung 

Tabelle 8: Mindesterforderliche Verschattungsmaßnahmen 
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Abbildung 2: Übersicht außenliegender Sonnenschutz und g-Wert der Verglasung 
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8. SCHALLTECHNISCHE NACHWEISE 

8.1. BEMESSUNG DER BAUTEILE (RW, LNT,W) 
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8.2. SCHALLSCHUTZ IM GEBÄUDE 

Für die maßgeblichen und repräsentativen Raumsituationen (die Bauweise ist auf allen 6 
Stiegen gleich) wurde die Einhaltung der geforderten bewerteten Standard-

Schallpegeldifferenzen DnT,w nachgewiesen. Damit wird die Schallübertragung unter 

Beteiligung der flankierenden Bauteile mitberücksichtigt.  

 

 

  

Abbildung 3: Lage der nachgewiesenen Raumsituationen, Trennwände zwischen Gruppe 1 und 
Gruppe 2 und zwischen Gruppe 2 und Gang 
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8.3. RESULTIERENDES SCHALLDÄMMMASS (R´RES,W) 

Das bewertete resultierende Schalldämm-Maß Rw,res ergibt sich aus den Dämmwerten 
der Außenbauteile und der Fenster bzw. Außentüren. Entsprechend dem ermittelten 

Außenlärmpegel ist bei Außenwänden von Aufenthaltsräumen ein resultierendes 

Schalldämm-Maß von Rw,res = 38 dB erforderlich.  

 

Die Außenfenster und Fenstertüren 7.1 sind mit einem bewerteten Schalldämm-Maß Rw 
≥ 36 dB auszuführen. Das Oberlicht ist mit einem bewerteten Schalldämm-Maß Rw ≥ 33 
dB auszuführen. 

 

 

Konstruktionsbedingte Vorhaltemaße auf das Schalldämmmaß Rw (i.d.R. min. 2dB) zur 
Erfüllung der maßgeblichen Anforderungen an das resultierende Schalldämmmaß R´res,w 

sind seitens der Anbieter eigenständig zu berücksichtigen. 

 

Nachfolgend ist die Nachweisberechnung angeführt. 
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8.4. RAUMAKUSTIK 

8.4.1. Gruppenraum 
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8.4.2. Bewegungsraum 

 

8.4.3. Erforderliche raumakustische Maßnahmen 

Zur Einhaltung der raumakustischen Anforderungen zur Lärmminderung gemäß OIB-RL 5 

wurde beim Gruppenraum und beim Bewegungsraum über die gesamte Deckenfläche 

eine gelochte Gipskartondecke mit Quadratlochung (12/25Q mit Mineralwollauflage und 

Akustikvlies) angesetzt. Mit dieser kann jeweils über den gesamten Frequenzbereich ein 
mittlerer Schallabsorptionsgrad von ≥ 0,20 erreicht werden. 
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Abbildung 4: Datenblatt gelochte GK-Decke mit gerader Quadratlochung 
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9. ZUSAMMENFASSUNG 

9.1. WÄRMESCHUTZ 

Die laut der NÖ BTV resp. der OIB Richtlinie 6 in geltender Fassung vorgeschriebenen 

höchstzulässigen Wärmedurchgangskoeffizienten werden für alle Bauteile eingehalten, 

wie auch die zulässige Energiekennzahl. 

Hinsichtlich des sommerlichen Wärmeschutzes für den maßgebenden Bereich kann 

festgestellt werden, dass eine sommerliche Überwärmung im Sinne der ÖNORM B 8110-

3 nicht zu erwarten ist. 

9.2. FEUCHTESCHUTZ 

Die Aufbauten entsprechen den Anforderungen nach ÖNORM B 8110-2. 

9.3. SCHALLSCHUTZ 

Die Anforderungen der NÖ BTV resp. der OIB Richtlinie 5 werden bei fachgerechter 
Ausführung erfüllt. 

 

Für alle in diesem Bericht angeführten Firmenprodukte können auch gleichwertige 

Produkte anderer Firmen verwendet werden. 

 

 

Wien, am 09.06.2021 

 

 

 

 
 

Petra Ringbauer 
Bauphysik 

Dipl.Ing. Wilhelm Alexander Pakisch 
Projektleiter Bauphysik 

 


